
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Bezirksorganisation Wieden   
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Zur Sitzung der Bezirksvertretung Wieden am 17. Juni 2021 stellt die Fraktion   

sozialdemokratischer Bezirksrätinnen und Bezirksräte den nachstehenden   

Antrag   
betreffend   

Begegnungs-Grätzel Unteres Schleifmühlgassenviertel   

Die zuständige Magistratsabteilungen 18 und 46 werden ersucht, im Grätzel bestehend aus den  

Straßenzügen Straßenzügen Mühlgasse, Schleifmühlgasse zwischen Wienzeile und   

Margaretenstraße sowie der Schikandergasse die Möglichkeiten und Potenziale einer   

verkehrsberuhigten Zone (Begegnungszone) zu überprüfen und die Ergebnisse der Frau   

Bezirksvorsteherin zur weiteren Beratung in der Verkehrs- und Planungskommission und zur   

Einleitung eines BürgerInnen-Beteiligungsverfahrens zu übermitteln.   

Begründung   

Die oben genannten Straßenzüge sind Nebenstraßen mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30  

km/h, liegen in einer Wohnzone und zeichnen sich im Bereich der Unteren Schleifmühlgasse   

durch ein hohes Aufkommen an FußgängerInnenverkehr aus. Eine weitere Verkehrsberuhigung in 

diesem Bereich würde die Verkehrssicherheit sowie die Aufenthalts- und Querungsqualität   

anheben sowie die Lebensqualität für AnrainerInnen verbessern. Im Juni 2020 hat die   

Bezirksvertretung die damalige Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin um die Einrichtung   

einer temporären Begegnungszone während der Sommermonate ersucht, um Möglichkeiten und  

Potenziale für eine dauerhafte Einrichtung erheben zu können. Dabei sollten v.a. Varianten   

geprüft werden, die dem damaligen Konzept folgend keine umfassenden Umbauten und keine   

grundlegenden Änderungen in der Parkordnung erfordern, um eine zeitnahe und in einem   

größeren zusammenhängenden Gebiet Umsetzung einer Verkehrsberuhigung zu erreichen.   

Diesem Anliegen des Bezirks wurde damals leider nicht nachgekommen.   

Das aktuelle Regierungsprogramm der „Fortschrittskoalition“ hat die Grundzüge dieser Idee   

aufgenommen und werden die Dienststellen ersucht, die minimalen rechtlichen und baulichen   

Voraussetzungen für die Umsetzung eines solchen Begegnungs-Grätzels auszuarbeiten und als  

Grundlage für in weiterer Folge durchzuführende Budgetverhandlungen und   

Beteiligungsverfahren zur Verfügung zu stellen.   
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